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Pressemitteilung der Fachanwaltskanzlei BAHNER  
2. April 2020 
 
Beate Bahner, Fachanwältin für Medizinrecht aus Heidelberg, kündigt Normen-
kontrollklage gegen die Corona-Verordnung Baden-Württemberg an: Die Maß-
nahmen der Bundes- und Landesregierung sind eklatant verfassungswidrig und 
verletzen in bisher nie gekanntem Ausmaß eine Vielzahl von Grundrechten der 
Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Dies gilt für die jeweiligen Verordnungen 
in allen 16 Bundesländern.  

Insbesondere sind diese Maßnahmen nicht durch das Infektionsschutzgesetz 
gerechtfertigt, welches erst vor wenigen Tagen in Windeseile überarbeitet wur-
de.   

Beate Bahner erklärt, dass sie bis zum Bundesverfassungsgericht gehen werde: 
Denn die Maßnahmen sind völlig überzogen und verletzen damit das Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit. Das Vorgehen der Regierung zerstört sämtliche Prinzipien 
unserer Verfassung und unseres Rechtsstaats, den wir noch vor wenigen Mona-
ten mit dem 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes so stolz gefeiert haben.  

Beate Bahner: „Ich bin wirklich entsetzt und will mir nicht vorwerfen müssen, als 
Rechtsanwältin nicht gehandelt und den Rechtsstaat nicht mit allen mir zur Ver-
fügung stehenden Mitteln verteidigt zu haben!“ 

Die Anwältin fordert: Dieser Shutdown muss sofort beendet werden!  

 

Zur Person:  
Beate Bahner ist seit 25 Jahren als Rechtsanwältin zugelassen und Inhaberin der 
Fachanwaltskanzlei BAHNER in Heidelberg. Sie war dreimal erfolgreich vor dem 
Bundesverfassungsgericht mit ihren Verfassungsbeschwerden wegen Verletzung 
der Berufsfreiheit. Die Kanzlei vertritt Ärzte, Zahnärzte, Therapeuten und Kliniken 
in allen Fragen rund um das Medizin- und Gesundheitsrecht. Beate Bahner ist 
Autorin von fünf medizinrechtlichen Fachbüchern und zahlreichen Aufsätzen und 
Beiträgen. Ihr letztes Buch behandelt das Thema „Gesetz zur Bekämpfung von 
Korruption im Gesundheitswesen“.  


